
Die Verwaltung wird gebeten, eine Einschätzung der im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2017 
zu erwartenden zusätzlichen Zinsbelastungen, die sich u. a. auch aufgrund der neuen Basel III –
Regelungen ergeben, auf die zukünftige Zinsbelastung der Stadt Meckenheim zu geben. 


